
Cross-Liste zur Bestandsanalyse in Pflegeschulen 

Die AZWV fordert in § 8 Abs. 4 ein System zur Sicherung der Qualität nach § 84 Nr. 4 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, im folgenden QM-System genannt. Ein solches QM-System liegt vor, wenn es sich um ein systematisches Instrument zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung handelt, das den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Das QM-System muss dokumentiert, wirksam angewendet und dessen Wirksamkeit ständig verbessert werden.

Nachfolgend werden die Anforderungen an ein solches QM-System dargestellt, die der Konformitätsbewertung der normativen Grundlage eines beliebigen QM-Systems gegenüber der AZWV, der Prüfung der Dokumentationen des QM-Systems des Antragstellers und als Prüfgrundlage für die Prüfung vor Ort beim Träger dienen kann. Die Gliederung orientiert sich an der DIN EN ISO 9001:2000.

Blaue Schrift: optional – Fordert die AZWV nicht, ist aber empfehlenswert zur Übersichtlichkeit und zu gutem Management der Schule

	Nr.
	Anforderungen an das QM-System
	Geforderte dokumentierte Darlegungen nach § 8 Abs. 4 (Nr.)
	Feststellungen
	Erforderliche Maßnahmen
	EFQM
	ISO
9001

	1
	Grundsätzliche Anforderungen
	
	
	
	
	

	1.1
	Das QM-System muss dokumentiert, wirksam angewendet und dessen Wirksamkeit ständig verbessert werden.
	Das QM-System muss dokumentiert, wirksam angewendet und dessen Wirksamkeit ständig verbessert werden.
	
	
	5
	4.1

	1.2
	Prozessorientierter Ansatz für die Entwicklung, Einführung und Verbesserung der Wirksamkeit des QM-Systems, um die Kundenzufriedenheit durch die Erfüllung der Kundenanforderungen zu erhöhen.
	
	
	
	5
	0.2

	1.3
	Ständige Verbesserung der Prozesse auf der Grundlage objektiver Messungen (Kennzahlen, Indikatoren) unter Anwendung des PDPH-Zyklus (Planen-Durchführen-Prüfen-Handeln).
	
	
	
	5
	0.2

	2
	QM-System
	
	
	
	
	

	2.1
	Dokumentation - Die Dokumentation zum QM-System muss enthalten:

· das kundenorientierte Leitbild des Trägers;

· ein Qualitätsmanagementhandbuch;

· die für das QM-System erstellten dokumentierten Verfahren, die der Träger zur Sicherstellung der wirksamen Planung, Durchführung und Lenkung seiner Prozesse benötigt und

· die erforderlichen Aufzeichnungen zum Nachweis der Erfüllung der Anforderungen.

· 
	(1.) Es muss ein kundenorientiertes Leitbild dokumentiert sein.


	
	
	4b
	4.2.1

	2.2
	QM-Handbuch – Das QM-Handbuch muss mindestens enthalten:

· den Anwendungsbereich des QM-Systems;

· eine Beschreibung der Unternehmensorganisation und -führung;

· eine Darstellung der Prozesse und ihrer Wechselwirkungen und

· die für das QM-System erstellten dokumentierten Verfahren oder Verweise darauf.
	(6.) Die Unternehmensorganisation und –führung muss dokumentiert sein.
	
	
	4b
	4.2.2

	2.3
	Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen – Die vom QM-System geforderten Dokumente und die Aufzeichnungen müssen gelenkt werden.

Aufzeichnungen müssen erstellt und aufrechterhalten werden, um einen Nachweis der Konformität mit den Anforderungen und der Wirksamkeit des QM-Systems bereitzustellen.

Aufzeichnungen müssen lesbar, leicht erkennbar und wiederauffindbar bleiben.
	
	
	
	4b
	4.2.3
4.2.4

	3
	Bildungsorganisation führen und entwickeln (Verantwortung der Leitung)
	
	
	
	
	

	3.1
	Leitbild (Qualitätspolitik) – Die Leitung muss ein kundenorientiertes Leitbild, einschließlich Qualitätspolitik und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit externen Fachkräften zur Qualitätsentwicklung, festlegen und dokumentieren.
	(1.) Es muss ein kundenorientiertes Leitbild dokumentiert sein.

(8.) Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit externen Fachkräften zur Qualitätsentwicklung muss dokumentiert sein.
	
	
	2a, 2b
	5.3

	
	Beschriebenes Leistungsangebot
	
	
	
	
	

	
	Prozessmodell
	
	
	
	
	

	3.2
	Unternehmensziele – Die Leitung muss Unternehmensziele festlegen und dokumentieren.

Die Ziele müssen messbar sein (Kennzahlen, Indikatoren) und mit dem Leitbild im Einklang stehen.

Die Art und Weise der Festlegung von Unternehmenszielen muss festgelegt und dokumentiert sein.
	(3.) Die Art und Weise der Festlegung von Unternehmenszielen muss dokumentiert sein.
	
	
	2a, 2c
	

	3.3
	Qualitätsziele - Die Leitung muss sicherstellen, dass Qualitätsziele für die Funktionsbereiche und Ebenen der Erbringung von Beratungs- und Bildungsdienstleistungen sowie für die Erfüllung von Anforderungen an Bildungsmaßnahmen festgelegt und dokumentiert werden.

Die Ziele müssen messbar sein (Kennzahlen, Indikatoren) und mit der Qualitätspolitik im Einklang stehen.
	(9.) Die Zielvereinbarungen (Ziele) müssen dokumentiert sein und Kennzahlen oder Indikatoren zur Bewertung des Grades der Zielerreichung enthalten.
	
	
	2a, 2c
	5.4.1

	3.4
	Verantwortung und Befugnis – Die Leitung muss sicherstellen, dass die Verantwortungen und Befugnisse innerhalb der Organisation festgelegt und bekannt gemacht werden.

(Organigramm/Stellenbeschreibungen...)


	(6.) Die Unternehmensorganisation und –führung muss dokumentiert sein.
	
	
	2c, 3e
	5.5.1

	3.5
	Beauftragter für das QM-System – Die  Leitung muss ein Leitungsmitglied benennen, dass die Verantwortung für das QM-System hat und mit den erforderlichen Befugnissen ausstatten.

(Organigramm!)
	
	
	
	2c, 3e
	5.5.2

	3.6
	Information und Kommunikation – Die Leitung muss sicherstellen, dass geeignete Prozesse der Kommunikation innerhalb der Organisation eingeführt werden und dass eine Kommunikation über die Wirksamkeit des QM-Systems stattfindet.

(Gremienplan)
	
	
	
	2c, 3e, 4a
	5.5.3

	3.7
	Managementbewertung – Die Leitung muss das QM-System mindestens jährlich bewerten, um dessen fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen.

Die Bewertung muss Verbesserungsmöglichkeiten und Änderungsbedarfe für das QM-System, das Leitbild und der Qualitätsziele enthalten.

Eingaben für die Bewertung sind u.a. die Ergebnisse von Messungen des Grandes der Zielerreichung auf Basis festgelegter Kennzahlen und Indikatoren sowie Ergebnisse von Evaluierungen.

Die Ergebnisse der Managementbewertung müssen:

· Entscheidungen und Maßnahmen für die Verbesserung der Wirksamkeit des QM-Systems und seiner Prozesse,

· Verbesserungen von Bildungsmaßnahmen in Bezug auf Kundenanforderungen und

· Bedarfe an Ressourcen enthalten.

Die Ergebnisse von Managementbewertungen müssen aufgezeichnet werden.


	(9.) Die Steuerung fortlaufender Optimierungsprozesse auf der Grundlage erhobener Kennzahlen oder Indikatoren muss dokumentiert sein.
	
	
	2d
	5.6

	4
	Personal, Lerninfrastruktur und –umgebung (Ressourcen)
	
	
	
	
	

	4.1
	Bereitstellung von Ressourcen – Der Träger muss die erforderlichen Ressourcen ermitteln und bereitstellen, um das QM-System zu verwirklichen, aufrechtzuerhalten und seine Wirksamkeit ständig zu verbessern.

(Wirtschaftsplanung  und Finanzcontrolling)
	
	
	
	3a
	6.1

	4.2
	Personal – Die Leitung und die Beratungs- und Lehrkräfte müssen auf Grund der angemessenen Ausbildung, Schulung, Fertigkeiten und Erfahrungen fähig sein, die Aufgaben in ihrem Funktionsbereich so auszuführen, das die festgelegten/vereinbarten Qualitäts-, Beratungs- und Bildungsziele erreicht werden können.

(Einarbeitungs-, Einstellungsverfahren  neuer MA)


	
	
	
	3b
	6.2

	4.3
	Kompetenzen – Der Träger muss:

· die Bedarfe an Kompetenzen der Beratungs- und Lehrkräfte ermitteln,

· zur Deckung dieser Bedarfe für Schulungen sorgen oder andere Maßnahmen ergreifen,

· die Wirksamkeit der Maßnahmen beurteilen und

· Aufzeichnungen zu Ausbildung, Schulung, Fertigkeit und Erfahrung führen.

(Fortbildungsplan pro Schuljahr)
	
	
	
	3b
	6.2.2

	4.4
	Lerninfrastruktur und –umgebung – Der Träger muss die Lerninfrastruktur und –umgebung ermitteln, bereitstellen und aufrechterhalten, die zur Erreichung der Beratungs- und Bildungsziele erforderlich ist.

(Arbeitsplatzgestaltung (technisch, didaktisch, ASI)
	
	
	
	4d
	6.3

	5
	Bildungsmaßnahmen konzipieren, durchführen und evaluieren (Produktrealisierung)
	
	
	
	
	

	5.1
	Ermittlung und Bewertung der Anforderungen an die Bildungsmaßnahme – Der Träger muss folgendes ermitteln:

· Anforderungen des Kunden an die Maßnahme (Kunde kann hier sein: die Agentur für Arbeit, der Teilnehmer und der Wirtschaftszweig oder auch nur eine einzelne Organisation, in der der Teilnehmer nach der Durchführung der Maßnahme dauerhaft tätig sein soll (Eingliederung).);

· arbeitsmarktliche Entwicklungen, um diese bei der Konzeption und Durchführung der Bildungsmaßnahme zu berücksichtigen;

· gesetzliche und behördliche Anforderungen in Bezug auf die Bildungsmaßnahme und ihre Durchführung;

(Marketing/Öffentlichkeitsarbeit)

Die Anforderungen an die Bildungsmaßnahme müssen aufgezeichnet werden.

Der Träger muss die ermittelten Anforderungen dahingehend bewerten, ob er in der Lage, berechtigt und kompetent ist, die Anforderungen an das Bildungsprodukt zu erfüllen (Vertragsprüfung).

Die Bewertungsergebnisse und Folgemaßnahmen müssen aufgezeichnet werden.

Wenn sich Anforderungen an das Bildungsprodukt ändern, müssen die entsprechenden Dokumente ebenfalls geändert werden und die betroffenen Stellen darüber informiert werden.
	(2.) Die Berücksichtigung arbeitsmarktlicher Entwicklungen bei Konzeption und Durchführung von Bildungsmaßnahmen muss dokumentiert sein.


	
	
	5a
	7.2

	5.2
	Entwicklungsplanung Entwicklung von neuen  der Bildungsmaßnahmen 
	Nur, wenn neue  Bildungsmaßnahmen entwickelt werden!
	
	
	4e, 5a
	7.3.1

	5.3
	Entwicklungseingaben 
	
	
	
	4e, 5a
	7.3.2

	5.4
	Entwicklungsergebnisse 
	
	
	
	4e, 5a
	7.3.3

	5.5
	Entwicklungsbewertung 
	
	
	
	4e, 5a
	7.3.4

	5.6
	Entwicklungsverifizierung
	
	
	
	4e, 5a
	7.3.5

	5.7
	Lenkung von Entwicklungsänderungen 
	
	
	
	4e, 5a
	7.3.7

	5.8
	Planung und Durchführung der Bildungsprozesse – Der Träger muss die Bildungsmaßnahme unter beherrschten Bedingungen planen und durchführen.

Soweit zutreffend, muss der Träger ein dokumentiertes Verfahren festlegen und anwenden, dass sicherstellt, dass Maßnahmen, die aus mehreren zugelassenen Bildungsbausteinen bestehen, individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer und des Arbeitsmarktes abgestimmt sind. Die Erfüllung dieser Voraussetzungen muss bewertet und aufgezeichnet werden.

Er muss den Einsatz von Beratungs- und Lehrpersonal, Lerninfrastruktur und –umgebung sowie Materialien planen.

Die Ergebnisse der Planung müssen aufgezeichnet werden.
	§ 9 (4) Soweit die Zulassung von Bildungsbausteinen beantragt wird, gilt eine hierfür erteilte Zulassung auch für eine aus mehreren zugelassenen Bausteinen bestehende Maßnahme, wenn der Träger im Rahmen seines Systems zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung gewährleistet, dass derartige Maßnahmen individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmerin oder des Teilnehmers und des Arbeitsmarktes abgestimmt sind.


	
	
	5b
	7.5.1

	5.9
	Bildungsberatung – Der Träger muss Bildungsberatung für Interessenten anbieten.

Der Träger muss ein dokumentiertes Verfahren zur Eignungsfeststellung und zur Ermittlung von Eingliederungsperspektiven (Profiling) festlegen.

Ergebnisse des Profiling müssen aufgezeichnet werden.

Der Träger sollte dem Interessenten nur solche Maßnahmen anbieten, für die er geeignet ist und die eine Eingliederung erwarten lassen.
	
	
	
	5a
	7.2

	5.10
	Überwachung der Bildungsprozesse (Validierung der Prozesse)- Der Träger muss den Grad der Erreichung der Lehr- und Lernziele während der Durchführung der Bildungsmaßnahme überwachen.

Die festgelegten Kennzahlen und Indikatoren müssen mit den festgelegten Methoden gemessen werden.

Die Messergebnisse müssen bewertet und ggf. Folgemaßnahmen festgelegt werden.

Die Messergebnisse, Bewertungen und Folgemaßnahmen müssen aufgezeichnet werden.
	(9.) Die Messung des Grads der Zielerreichung, muss dokumentiert sein.
	
	
	5b
	7.5.2

	5.11
	Evaluierung – Der Träger muss mindestens während und nach der ersten Durchführung einer Bildungsmaßnahme und danach regelmäßig Evaluierungen durchführen, um festzustellen, ob die festgelegten Lern- und Lehrziele und nach Abschluss das Bildungsziel erreicht wurde.

Ein dokumentiertes Verfahren zur Evaluierung mittels anerkannter Methoden muss festgelegt und angewendet werden.


	(5.) Die regelmäßige Evaluierung der angebotenen Maßnahmen mittels anerkannter Methoden muss dokumentiert sein.
	
	
	4e, 5a
	7.3.6

	
	Unterstützende Prozesse
	
	
	
	
	

	
	Schutz des Kundeneigentums
	
	
	
	
	

	
	Beschaffung/Wartung/Lagerung
	
	
	
	
	

	
	Hauswirtschaft (HACCP), Reinigung
	
	
	
	
	

	
	Umweltregelungen
	
	
	
	
	

	6
	Messung, Analyse und Verbesserung
	
	
	
	
	

	6.1
	Allgemeines - Der Träger muss die Überwachungs-, Mess-, Analyse- und Verbesserungsprozesse planen und verwirklichen auf der Grundlage erhobener Kennzahlen und Indikatoren.
	(9.) Die Steuerung fortlaufender Optimierungsprozesse auf der Grundlage erhobener Kennzahlen oder Indikatoren muss dokumentiert sein.
	
	
	3d
	8.1

	6.2
	Kundenzufriedenheit – Der Träger muss ein dokumentiertes Verfahren zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit (+Mitarbeiterzufriedenheit) als Maß für die Bewertung des Grades der Erfüllung der Kundenanforderung, bezogen auf die unterschiedlichen Kundengruppen, festlegen und anwenden.

Die Kundenbeschwerden, Ergebnisse, Bewertungen und Folgemaßnahmen müssen aufgezeichnet werden.
	
	
	
	5b, 5c, 6a
	8.2.1

	6.3
	Ermittlung arbeitsmarktlicher Anforderungen – Der Träger muss ein dokumentiertes Verfahren zur Erfassung und zur Auswertung aktueller arbeitsmarktrelevanter Daten festlegen und anwenden, um die Lage und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt bei der Konzipierung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen zu berücksichtigen.

Die erfassten Daten und Auswertungen müssen aufgezeichnet werden.
	(2.) Die Berücksichtigung arbeitsmarktlicher Entwicklungen bei Konzeption und Durchführung von Bildungsmaßnahmen muss dokumentiert sein.

.
	
	
	5a
	7.2.1

	6.4
	Prüfungen zur Wirksamkeit des QM-Systems – Der Träger muss ein dokumentiertes Verfahren festlegen und anwenden, um zu ermitteln, ob das QM-System die festgelegten Anforderungen an das QM-System erfüllt und die festgelegten Beratungs-, Bildungs- und Vermittlungsziele erreicht werden.

Die Prüfungen müssen geplant und mindestens jährlich durchgeführt werden.

Dabei sind Methoden wie  internes Audit, Selbstbewertung und Evaluierung nach anerkannten Methoden anzuwenden.

Die Ergebnisse, Bewertungen und Folgemaßnahmen aus solchen Prüfungen sind aufzuzeichnen.
	(7.) Die Durchführung von eigenen Prüfungen zur Funktionsweise muss dokumentiert sein.
	
	
	7a, 8b
	8.2.2

	6.5
	Überwachung von Bildungsprozessen 

Siehe Nr. 5.10
	
	
	
	5c, 9b
	8.2.3

	6.6
	Überwachung und Messung von Bildungsmaßnahmen  siehe Nr. 5.11
	
	
	
	9b
	8.2.4

	6.7
	Datenanalyse – Der Träger muss geeignete Daten ermitteln, erfassen und analysieren um die Eignung und Wirksamkeit des QM-Systems darzulegen und zu beurteilen, wo ständige Verbesserungen der Wirksamkeit des QM-Systems vorgenommen werden können. Dies muss Daten einschließen, die durch Überwachungen,  Messungen, Evaluierungen und arbeitsmarktliche Beobachtungen sowie anderen relevanten Quellen gewonnen werden.

Die Datenanalyse muss Angaben liefern über:

· die Kundenzufriedenheit bezogen auf die einzelnen Kundengruppen

· Erfüllung der Anforderungen an die Bildungsmaßnahmen

· Merkmale von Bildungsmaßnahmen und deren Trends einschließlich Möglichkeiten für Vorbeugungsmaßnahmen

· Erfüllung der Vermittlungsziele

· Entwicklungen und Trends am Arbeitsmarkt.
	
	
	
	9a, 9b
	8.4

	6.8
	Ständige Verbesserung – Die Organisation muss die Wirksamkeit des QM-Systems durch Einsatz des Leitbildes, der Qualitätsziele, Ergebnisse von Audits, internen und externen Bewertungen und Evaluierungen, Datenanalyse, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen sowie Managementbewertungen ständig verbessern.
	Das QM-System muss dokumentiert, wirksam angewendet und dessen Wirksamkeit ständig verbessert werden.

(9.) Die Steuerung fortlaufender Optimierungsprozesse auf der Grundlage erhobener Kennzahlen oder Indikatoren muss dokumentiert sein.
	
	
	3d
	8.5.1

	6.9
	Korrekturmaßnahmen – Der Träger muss Korrekturmaßnahmen zur Beseitigung der Ursachen von Fehlern ergreifen, um deren erneutes Auftreten zu verhindern.

Fehler, einschließlich Kundenbeschwerden, müssen bewertet, die Fehlerursache ermittelt und angemessene Korrekturmaßnahmen festgelegt werden.

Die Wirksamkeit von Korrekturmaßnahmen ist zu überwachen und zu bewerten.

Die Ergebnisse der Korrekturmaßnahmen müssen aufgezeichnet werden.
	
	
	
	1b, 5e
	8.5.2

	6.10
	Vorbeugungsmaßnahmen – Der Träger muss Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen von möglichen Fehlern festlegen, um deren Auftreten zu verhindern.

Der Träger sollte in geplanten Abständen Untersuchungen anstellen, um potentielle Fehler und ihre Ursachen zu ermitteln und geeignete Vorbeugungsmaßnahmen festlegen.

Die Wirksamkeit getroffener Vorbeugungsmaßnahmen ist zu überwachen und zu bewerten.

Die Ergebnisse der Vorbeugungsmaßnahmen müssen aufgezeichnet werden.
	
	
	
	5d
	8.5.3
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